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Merkblatt Zuwendungsfähige Ausgaben für Letztempfänger*innen 

 

Als Zuwendungsempfänger*in gelten für Sie die mit dem Zuwendungsbescheid für verbindlich 

erklärten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 

bzw. die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebiets-

körperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk). 

Sie sind als Zuwendungsempfänger*in gemäß Nr. 1.1 ANBest-P/ANBest-Gk verpflichtet, die 

Zuwendung wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. Dieses Merkblatt gibt Ihnen einen ersten 

Überblick über zuwendungsfähige Ausgaben im Rahmen der Förderung durch das Bundespro-

gramm „Demokratie leben!“. 

Zur wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung gehört, dass Sie die Vorteile des Wett-

bewerbs nutzen und den/die wirtschaftlich günstigste*n Vertragspartner*in auswählen. Ver-

gleichsangebote sind aktenkundig zu machen, angebotene Skonti und Rabatte müssen in An-

spruch genommen werden. Weiterhin ist das Vergaberecht grundsätzlich einzuhalten. Weiter-

führende Informationen hierzu finden Sie im Merkblatt Vergabe von Leistungen. 

Ausgaben sind grundsätzlich nicht zuwendungsfähig, wenn 

· Belegdatum, Leistungszeitraum oder Zahlungsfluss außerhalb des Bewilligungszeitrau-

mes liegen, 

· die Ausgaben nicht direkt zur Zielerreichung des Projektes beitragen und 

· die Ausgaben nicht im verbindlichen Finanzierungsplan enthalten sind. 

 

Entsprechend der Jährlichkeit des Bundeshaushaltes sind die bewilligten Bundesmittel nicht in 

das folgende Haushaltsjahr übertragbar. Mittel dürfen daher grundsätzlich nur im betreffenden 

Haushaltsjahr und nicht für Rechnungsbegleichungen im folgenden Jahr verwendet werden. 
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a) Personal- und Sachausgaben

Zuwendungsfähig sind ausschließlich tatsächlich getätigte und anhand von Einzelbelegen 

nachweisbare Personal- und Sachausgaben, wenn der Rechtsgrund der Zahlung während des 

Bewilligungszeitraums entstanden ist und die erbrachte Leistung während des Bewilligungszeit-

raums kassenwirksam bezahlt worden ist. 

Der Geldfluss muss nachweisbar sein, und der Projektbezug muss eindeutig aus allen Belegen 

hervorgehen. 

Ø Personalausgaben 

Auf Verlangen einer entsprechend Ihrem Zuwendungsbescheid prüfberechtigten Stelle müssen 

Sie die Personalausgaben dem Grunde und der Höhe nach belegen. Dazu werden in der Regel 

der Arbeitsvertrag, die Stellenbeschreibung und/oder die Tätigkeitsbeschreibung, der Qualifika-

tionsnachweis, der Stundennachweis bei anteiliger Beschäftigung im Projekt (weniger als 

100 %) und der Zahlungsfluss per Kontoauszug angefordert.  

 

Ø Einhaltung des Besserstellungsverbotes 

Bei Projektförderungen entsprechend den Regelungen der ANBest-P ist das Besserstellungs-

verbot (vgl. Nr. 1.3 ANBest-P) zu beachten, wenn die Gesamtausgaben des/der Zuwendungs-

empfängers*in überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert werden. 

Die dem Besserstellungsverbot unterliegenden Zuwendungsempfänger*innen dürfen ihren Be-

schäftigten weder höhere Entgelte als nach dem TVöD noch sonstige über- oder außertarifliche 

Leistungen gewähren (Nr. 1.3 ANBest-P). Das Verbot betrifft somit die gesamte Ausgestaltung 

des Arbeitsverhältnisses. 

Dazu gehören insbesondere: 

· Entgelte, Beiträge zur zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung, Jahresson-

derzahlung („Weihnachtsgeld“), Leistungs- und Erfolgsprämien, 

· Aufwandsentschädigungen, Zulagen, Beihilfen, Verpflegungszuschüsse, Trennungs-

geld, Reisekosten, Fahrtkostenzuschüsse, Wohnungsfürsorge, Personaldarlehen, Versi-

cherungen, 

· Arbeitszeitregelungen, Erholungs- und Sonderurlaub, Nebentätigkeiten, private Nutzung 

dienstlich gesammelter Bonusmeilen, 

· Reisekosten, Gestellung von Dienstkraftfahrzeugen, Ausstattung der Geschäftszimmer, 

verbilligtes Essen aufgrund von Kantinenzuschüssen. 

Bei darüber hinausgehenden materiellen Leistungen oder Vergünstigungen des/der Zuwen-

dungsempfängers*in für seine Beschäftigten handelt es sich grundsätzlich um Verstöße gegen 

das Besserstellungsverbot. Das gilt auch für Leistungen, die aufgrund von Dienst- oder Be-

triebsvereinbarungen zu leisten sind. Diese sind folglich nicht zuwendungsfähig. 
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Ø Ausgaben für Verpflegung 

Speisen und Getränke bei Beratungsgesprächen, Besprechungen oder ähnlichen Treffen am 

Projektort sind nicht zuwendungsfähig. Nicht zuwendungsfähig sind zudem Ausgaben für alko-

holische Getränke. 

Sofern im Rahmen von Veranstaltungen Ausgaben für Verpflegung anfallen, gelten die Rege-

lungen für die Vergabe von Leistungen entsprechend (vgl. hierzu Merkblatt Vergabe von Leis-

tungen). 

Ø Leasing 

Das Leasing von im Projekt genutzten Gegenständen ist nur zuwendungsfähig, wenn nachge-

wiesen werden kann, dass es sich um die kostengünstigste Nutzungsform handelt. Vor dem 

Abschluss von Leasingverträgen muss die Zustimmung des BAFzA eingeholt werden. 

Ø Reisekosten 

Regelungen und Informationen zu den zuwendungsfähigen Reisekosten finden Sie im Merkblatt 

Reisekosten. 

 

b) Ausgaben für Honorarleistungen  

Honorare sind Ausgaben, die für die Erbringung einer (Dienst-)Leistung gezahlt werden. Bei 

Abschluss von Honorarverträgen müssen Sie das Vergaberecht sowie die Grundsätze der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit beachten.  

Das vereinbarte Honorar muss in angemessenem Verhältnis zur Qualifikation der Honorarkraft 

stehen und marktüblich sein. Der Abschluss eines Honorarvertrags mit Mitarbeiter*innen aus 

Ihrem Personalbestand ist ausgeschlossen, wenn diese bei Ihnen bereits sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigt sind. 

Ein Honorarvertrag muss mindestens enthalten: 

· die Namen der Vertragspartner*innen; 

· die Laufzeit des Honorarvertrags; 

· Gegenstand des Honorarvertrags (die zu erledigenden Aufgaben im Projekt); 

· die dabei anfallende und zu leistende Arbeitszeit (Stunde/Tage); 

· das Honorar pro Stunde oder pro Tag; 

· das voraussichtliche Gesamthonorar; 

· die rechtsverbindlichen Unterschriften der Vertragspartner*innen. 
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Folgende Unterlagen müssen der/dem Zuwendungsgeber*in auf Verlangen vorgelegt werden: 

· der Auftrag, Vergleichsangebote und die Dokumentation der Vergabe zum Honorar-

vertrag (gilt für Honorarverträge  über einem geschätzten Netto-Auftragswert in Höhe 

von 1.000,00 €; vgl. Merkblatt zur Vergabe von Leistungen); 

· ein Nachweis über die Qualifikation der Honorarkraft; 

· Rechnungen über die erbrachten Leistungen der Honorarkraft; 

· ggf. Stundennachweise, die die erbrachte Arbeitszeit belegen; 

· Belege (Kontoauszüge oder Kassenbuchauszug bei Barzahlungen) über die Zahlung 

an die Honorarkraft. 

 

c) Investitionen  

In Ergänzung zu Nr. 4 ANBest-P sind alle im Bewilligungszeitraum angeschafften Gegenstände 

mit einem Anschaffungspreis ab 800,00 € zzgl. MwSt. (Nettopreis) einzeln in einer Inventarisie-

rungsliste zu erfassen. Die Übersicht ist im Rahmen des Verwendungsnachweises auch einzu-

reichen, wenn keine Investitionen getätigt worden sind.  

Weiterhin gilt, dass Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks im Gesamtförder-

zeitraum mit Bundesmitteln erworben oder hergestellt werden, ausschließlich für den Zuwen-

dungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln sind. Die mit der Zuwendung erworbe-

nen Gegenstände bleiben für die Gesamtdauer des Projektes an den Zuwendungszweck ge-

bunden. Gegenstände, die aufgrund eines Werts von über 800,00 € (netto, ohne MwSt.) der 

Inventarisierungspflicht unterliegen, sind nach Ablauf des Gesamtförderzeitraums am Markt zu 

veräußern. Der Verkaufserlös ist an den Bund zurückzuzahlen. Besteht Ihrerseits Interesse da-

ran, den Gegenstand zu behalten, so ist dem Bund der Restwert zu erstatten. Die Pflicht zur 

Veräußerung und Erstattung gilt nicht, wenn der Restwert des beschafften Gegenstands zum 

Zeitpunkt des Projektendes nach Abzug der in den Abschreibungstabelle für allgemein ver-

wendbare Anlagegüter (AfA-Tabellen) festgelegten Abschreibungssätze unter 800,00 € (netto, 

ohne MwSt.) liegt oder die Verwendung des Gegenstands in einem Anschlussvorhaben erfolgt 

und schriftlich nachgewiesen wird. Der Verwendung in einem Anschlussvorhaben steht es 

gleich, wenn Sie den Gegenstand nach Zustimmung der/des Zuwendungsgeber(s)*in für ein 

anderes Vorhaben verwenden oder zur Verfügung stellen. Die Veräußerung, die Auskehrung 

des Verkaufserlöses, die Erstattung des Restwerts bzw. der Nachweis über die Weiterverwen-

dung im Rahmen eines Anschlussvorhabens haben innerhalb der Frist zur Vorlage des Ver-

wendungsnachweises zu erfolgen und sind in diesem entsprechend auszuweisen. 

Die  entsprechenden vergaberechtlichen Regelungen sind zwingend einzuhalten (vgl. Merkblatt 

Vergabe von Leistungen – Zuwendungen bis/über 100.000,00 €). 


